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Vollstreckung effektiv

Kurz informiert

▶▶ Verfahrensrecht
einstweilige einstellung im zivilverfahren: Auswirkungen auf die 
zwangsvollstreckung

| In der Praxis kommt immer wieder Folgendes vor: Dem Vollstreckungs-
gericht wird zur Akte des erlassenen PfÜB ein Beschluss des Prozessge-
richts übersandt, mit dem die Zwangsvollstreckung aus dem zugrunde lie-
genden Vollstreckungstitel gegen bzw. ohne Sicherheitsleistung einstwei-
len eingestellt wurde, nachdem z. B. der Schuldner zuvor eine Vollstre-
ckungsabwehrklage eingereicht hatte. Es stellt sich in diesen Fällen die 
Frage, ob das Vollstreckungsgericht die Zwangsvollstreckung von Amts  
wegen oder nur auf Schuldnerantrag einstellen oder aufheben muss. |

Nach § 775 Nr. 1 bis 5 ZPO ist die Zwangsvollstreckung beim Vorliegen einer 
der dort genannten Gründe einzustellen oder zu beschränken. Liegt ein sol-
ches Vollstreckungshindernis vor, muss das Vollstreckungsorgan dies von 
Amts wegen veranlassen (BGH NJW-RR 17, 1274). Allerdings muss hier wie 
folgt differenziert werden:

▶� Hat das Prozessgericht die Zwangsvollstreckung einstweilen ohne Sicher-
heitsleistung eingestellt bzw. aufgehoben und dies dem Vollstreckungsge-
richt durch eine Beschlussübersendung mitgeteilt, muss das Vollstre-
ckungsgericht unverzüglich durch Beschluss die Vollstreckung einstellen 
bzw. aufheben. 

Beachten Sie | Dabei spielt es keine Rolle, ob der Schuldner, der Gerichts-
vollzieher oder das Prozessgericht die hierfür erforderliche Entscheidung 
(Urkunde) vorlegt (Zöller/Geimer, ZPO, 34. Aufl., § 775, Rn. 9).

▶� Stellt das Prozessgericht die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleis-
tung (vgl. § 775 Nr. 2, 3 ZPO) einstweilen ein bzw. hebt diese auf, muss zwar 
auch hier das Vollstreckungsgericht die Entscheidung des Prozessgerichts 
von Amts wegen beachten. Allerdings erfolgt eine Einstellung bzw. Aufhe-
bung der Zwangsvollstreckung nur unter der Bedingung, dass der Schuld-
ner den Nachweis der angeordneten Sicherheitsleistung erbringt.

merKe | Wenn also dem Vollstreckungsgericht lediglich eine Beschlussaus-
fertigung vorgelegt wird, erfolgt keine Beschränkung bzw. Aufhebung der 
Zwangsvollstreckung. Das Vollstreckungsgericht muss den Schuldner aller-
dings gemäß § 139 ZPO darüber aufklären, dass dieser die erbrachte Sicher-
heitsleistung nachweisen muss, z. B. durch Vorlage eines Hinterlegungs-
scheins der Hinterlegungsstelle.

Bei Sicherheitsleistung durch Bürgschaft genügt der Nachweis, dass dem 
Gläubiger die schriftliche Bürgschaftserklärung nach § 195 ZPO zugestellt 
(OLG München OLGZ 65, 292) oder dem Gerichtsvollzieher das Original überge-
ben wurde (LG Hagen DGVZ 76, 29; Zöller/Geimer, a. a. O., Rn. 6).

Differenzierte 
Betrachtungsweise

einstellung / 
Aufhebung der 
Vollstreckung ohne 
Sicherheitsleistung

einstellung / 
Aufhebung der 
Vollstreckung gegen 
Sicherheitsleistung

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Ob Rechtsanwalt oder Inkassodienstleister: Als Praktiker 
in der Zwangsvollstreckung müssen Sie für Gläubiger 
das Optimum herausholen. Das Webinar liefert Ihnen das 
Rüstzeug dazu. Unser Experte Dieter Schüll stellt Ihnen 
einmal im Quartal innovative Zugriffsmöglichkeiten 
und Kosten-Nutzen-optimierte Pfändungswege vor – 
praxisgerecht aufbereitet in nur 2 Stunden am PC. 

Ihre Vorteile bei den IWW-Webinaren

•  Regelmäßiges Wissens-Update einmal 
im Quartal (Einstieg jederzeit).

•  Durch die Teilnahme an einzelnen Webinaren 
wählen Sie Ihre Themen gezielt aus.

•  Mit der Entscheidung für eine Webinar-Reihe
sparen Sie über 80,00 Euro pro Jahr.

•  Kommunikation zwischen Teilnehmern 
und Referenten akustisch und per Chat.

•  Sie sparen Zeit und Geld, denn Reiseaufwand 
und -kosten entfallen.

IWW-Webinare

Vollstreckungsrecht
Gläubiger erfolgreich vertreten

Referenten
Ilona Cosack, Autorin, Dozentin, 
Moderatorin, Mitglied Deutscher 
EDV-Gerichtstag e. V., ELTA 
European Legal Technology 
Association, (www.abc-anwalt.de)

Dieter Schüll, Fachbereichsleitung 
nationaler und internationaler 
Forderungseinzug – Zwangsver-
steigerung – Zwangsverwaltung 
bei den RAe Kreutzer & Kreuzau, 
Düsseldorf  

Teilnehmerkreis
Rechtsanwälte, Rechtsanwalts- 
und Notarfachangestellte 

Termine
11.01.2022, 05.04.2022, 
05.07.2022, 11.10.2022 

jeweils 13:00 ― 15:00 Uhr

Teilnahmegebühr
bei Einzelbuchung 120,00 €,
im Abonnement 
(4 Termine in 12 Monaten) 
99,00 € pro Termin,
Preise zzgl. USt.

Buchungs-Nr. 442

Ilona Cosack und Dieter Schüll

Anmeldung und 
aktuelles Programm 
unter iww.de/s191

Ilona Cosack und Dieter Schüll

„Die Herausforderungen von 

beA sind zu meistern – 

auch in der Zwangsvollstreckung!“
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